
Am Gericht

7710-mal nur zum 
Kotzen
Ein bisher unbescholtener Schweizer wird fünf Minuten lang 
zu unvorstellbaren Abscheulichkeiten befragt und danach zu 
einer bedingten Geldstrafe verurteilt – abgekürztes Verfahren 
nennt man eine solche Prozessfarce. Es geht um Tausende von 
Filmen und Bildern mit Kinderpornograxe und se-ueller GeW
walt.
Von Brigitte Hürlimann, 09.01.2019

Ort: 1interthur
Zeit: 7D. 2ezember 087,4 7U 3hr
Fall-Nr.: GG7,88D?
Thema: Gewaltdarstellungen und mehrfache Pornograxe

1arum hat er das getanJ OahrelangJ äbwohl er verheiratet ist4 mit der Frau 
und der StieLochter zusammenlebtJ Ein – mutmasslich – ansonsten unaufW
f«lliges Ieben führt4 eine Arbeitsstelle hat und nicht vorbestraL istJ
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1arum hat er DD78Wmal menschenverachtende Abscheulichkeiten herunW
tergeladen4 angeschaut4 o»ensichtlich Gefallen daran gefunden und manW
ches davon mit anderen öNnteressiertenZ geteiltJ

1arumJ 1arumJ 1arumJ

1er denkt4 dass solche Fragen an einem R»entlichen Strafprozess gekl«rt 
oder wenigstens angesprochen werden4 der irrt sich gewaltig. :icht wenn 
es sich um ein sogenanntes abgekürztes Verfahren handelt4 also um einen 
2eal zwischen der StaatsanwaltschaL und dem Beschuldigten4 der hinter 
verschlossener Tür ausgehandelt wird. 2er 2eal muss zwar noch von eiW
nem Gericht gutgeheissen beziehungsweise zum 3rteil erhoben werden4 
und dazu xndet eben ein R»entlicher Prozess statt. 2ieser mutiert aber 
h«uxg zur reinen Farce. :«mlich dann4 wenn sich das Gericht so ganz und 
gar nicht dafür interessiert4 wer vor Schranken steht. 1er also der Mensch 
ist4 über den man zu richten hat. Sondern nur überprüL4 ob das Gest«ndnis 
im Gerichtssaal best«tigt wird. 3nd ob es mit den Akten übereinstimmt. 
2amit ist dem Buchstaben des Gesetzes Genüge getan4 der Prozess nach 
wenigen Minuten eHzient beendet4 die Ieute auf den 6uschauerb«nken 
schauen dumm drein und verstehen nur noch Bahnhof. 2as soll ein Prozess 
seinJ 1irklichJ

2em Schweizer4 der o»enbar grosse Freude an Kinderpornograxe und seW
-ualisierter Gewaltdarstellung hat4 ist dieses Prozedere nur recht. Er ist 
bestimmt nicht scharf auf bohrende Fragen4 und Einzelrichterin Anna 
Schneeberger verzichtet auch weitgehend darauf. Aber warum blossJ Es 
steht nirgends im Gesetz4 dass man nicht ausführlicher fragen dürLe. 1enn 
man wollte.

2ie einzige Frage der jichterin4 die ein klein bisschen unangenehm ist4 lauW
tet9 öàaben Sie sich Gedanken gemacht4 warum harte Pornograxe verboten 
istJZ

2ie Antwort darauf f«llt denkbar kurz4 dumm und billig aus. 2er U(W)«hriW
ge Mann nuschelt etwas von öist sicher nicht schRnZ4 öeine schlimme SaW
che4 vor allem für die KinderZ4 und spricht von einer :eugier4 die öeinen 
übermanntZ. DD78Wmal hat ihn also die :eugier öübermanntZ4 mehrere OahW
re lang. 7850Wmal waren es kinderpornograxsche Filme4 U(((Wmal Fotos mit 
Kinderpornograxe4 beides meist mit Kleinkindern oder mit Kindern4 die 
bis zu zehn Oahre alt sind. So steht es im 3rteilsvorschlag. 0UDWmal hat ihn 
die :eugier für Filme mit se-ueller Gewalt übermannt4 D,5Wmal für derartiW
ge Fotograxen. U0?Wmal waren es Pornoxlme mit Tieren4 U50Wmal derartige 
Fotograxen. Einmal zeigt ein Film einen Suizid.

Nst es nicht die P icht einer )eden jichterin4 dem Beschuldigten zu sagen4 
das sei kompletter BlRdsinn4 den er verzapfe4 auch wenn es im abgekürzW
ten Verfahren keine Beweiserhebung vor Schranken gibtJ 3nd warum geht 
das Bezirksgericht 1interthur eigentlich davon aus4 der Mann werde künfW
tig auf harte Pornograxe verzichten4 nachdem er )ahrelang nicht die Finger 
davon lassen konnteJ Von einer allf«lligen jückfallgefahr4 einer MassnahW
me oder von 1eisungen ist in diesem sehr kurzen Prozess keine jede. 2er 
Mann sagt4 es tue ihm leid4 was er gemacht habe4 er bereue es sehr und entW
schuldige sich dafür. 3nd seine Verteidigerin4 Sarah :euenschwander4 wirL 
noch ein4 es drohe eine hohe Strafe4 und das Verfahren sei eine massive BeW
lastung für ihren Mandanten gewesen. Nn 3ntersuchungshaL war er nicht4 
es gab aber eine àausdurchsuchung am 2eliktsort – im Mehrfamilienhaus 
im Kanton 6ürich4 in dem der Mann mit Frau und StieLochter wohnt.
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2er 2eal4 der vom Gericht nach einer kurzen4 geheimen Beratung zum 3rW
teil erhoben wird4 lautet9 2er Beschuldigte wird wegen GewaltdarstellunW
gen und mehrfacher Pornograxe zu einer bedingten Geldstrafe von ?88 TaW
gess«tzen  788 Franken verurteilt4 bei einer Probezeit von zwei Oahren. 6uW
s«tzlich wird eine Busse von 7888 Franken verh«ngt die er zu bezahlen hat 4 
und der Mann muss die Verfahrenskosten von 0U8 Franken übernehmen. 
ö1ir erachten diese Strafe als angemessenZ4 sagt die jichterin.

Staatsanw«ltin Sabine Schwarzw«lder hat am Prozess nicht teilgenommen4 
weil sie gem«ss Strafprozessordnung nicht teilnehmen muss. Auf Anfrage 
berichtet sie4 der Pornokonsument sei von der Kobik ertappt worden4 also 
von der Koordinationsstelle zur Bek«mpfung der Nnternetkriminalit«t4 die 
im Bundesamt für Polizei Fedpol  angesiedelt ist. Es handle sich bestimmt 
nicht mehr um einen leichten Fall4 so die Staatsanw«ltin. 1er auch immer 
das sichergestellte Material begutachten musste4 ist auf )eden Fall nicht zu 
beneiden. DD78Wmal nur zum Kotzen.

Illustration: Friederike Hantel
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